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Im Zusammenhang mit der Prüfung der Haftung wegen einer unterlassenen Ad-hoc-

Meldung stellt sich (unter anderem) die Frage, ob der Anleger bei Einhaltung der 

gebotenen Ad-hoc-Meldepflicht vom Inhalt der Mitteilung erfahren hätte. Für die 

Annahme der Kenntniserlangung vom Inhalt kommt es auf die eigene Lektüre von 

Ad-hoc-Meldungen durch den Anleger nicht an, weil der Informationsgehalt von Ad-

hoc-Meldungen von Anlegern typischerweise nicht aus der Meldung selbst, sondern 

über die an sie anknüpfenden Informationsquellen wie Berater bezogen wird, sind 

Ad-hoc-Meldungen doch dazu angetan, erst über Finanzmediäre den Markt zu 

erreichen. 

 

Zusammengefasst muss ein (behauptermaßen) geschädigter Anleger daher nicht 

den Nachweis erbringen, dass er die Ad-hoc-Meldung auch persönlich gelesen 

hätte, um erfolgreich Ersatzansprüche wegen eines Verstoßes gegen die Einhaltung 

der Ad-hoc-Meldepflicht geltend machen zu können. 
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